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Neues Leben im ehemaligen Lotsenhaus
Gesamtplanung umfaßt inselgerechte Architektur

Die altehrwürdige BBB Schlepp- Lrnd Hat'endienst GrrrbH mit Sitz
in Rostock war Eigentürnerin der ehenrali-ten Lotsenunterkunft am
Haf'en in Timrnendorl/Strand. Die Geschäftsverlagerur.rg dieser
Gesellschatt nach Han.rburg bzu. Rotterdam erfbrderte erhebliche
Investitionsrnafinahnren. Deshalb vu'ar die Veriir"rflerung des Grund-
stücks am Haf'en erforderlich.
Mehrere Kaufinteressenten standen vor ca. einem Jahr für die
Lotserrunterkunft und der clazugehörigen Grr-rnclstücke zur Disposi-
tion. Die Verkaufsentscheidung fiel letztendlich zu-gunsten der
Farnilien Bierbrauer uncl Lang aus. Diese GbR verfü-ete äls rlittel-
stäncliges Bauuntemehmen nach Meinung cler Verkiiul-erin i.iber die
notwendige Sensibilität, urn sich in das langl'r'istige Tor-rristikkon-
zept der Gemeinde Insel Poel integrierert zlt lassert.

Anliiljlich rlehreler Urlaube aul- der lnsel Poel haben sich die
investierer.rden Familien sotbrt in das ichllische Hal'enensernble
nrit denr historischen Leuchtturnr vc-rlitbt. \ach nrehreren kon-
struktiven Di skr-r ssionen nr i t clcnr gerne i nci l ichen B auausscltul.l utrd
clem Gerneinderat eirtiqte nran sich einstinrnrig. rli.- Fassacle cler

alten Lotsenunterkurrft zu e'rltaltc'r.t. r-tnr cias .{rrbic'ntc- urtt Haf'en-
platz für clie Insulaner Lrnd die Touristen in altcr Se lrrjnheit t iecler
clstrahlen zu lassen.

Fiir clie einhe im i schen Geschüfisleute ist eine Kar-rfkral'tabschäp-
fun-u über clie kurzfristige Tor-rristiksaison an del Ostse e ltinaus vcltr

rvesentlichel Bcdeutung. So entstehen inr Lotsenhaus auf der
Grr.urcl lagc des vorharrclenen Zustandes klei ne. ganz.iiihri g bcrvohn-
bare Ferienapparlenrents. Der rtickwlirtige Bereich wircl mit einen't
Anbau uncl einenr kleirren separaten Gr-biiudc ergainzt. Die Gesamt-
planung hiilt dlbei strikt dic Fe'stsctzunsen des zr-rktinttigen B-
Planes ein. uobe i clic inse l-cerechte Alchitektur _gewiihrleistet ist.
Eine deutlichc Rolle spic-lt clabei. clllJ cler t'lenknralgcschiitzte.
restaurielte Leuchtturr-r-r nrit der ehenraligen Lotsenuntclkunll uncl

Dus Ert.sentble Letrtlttttu'tn. Lot.\ctthelts (ttt.) uttcl Pot.sitttt Hartig
uttt 19-15 ctv'a. Foto: Arcltiv.liirgetr Puntp

der Pension Seeblick clie Prornenadenansicht prä-een sollen. In der
Ferienanl a-se sind v iellält ige Wohnungs-eröf3en rn it unterschiedli-
chen Grunclrissen -9eplant. Dabei haben die Kaufinteressenten die
Mö-e lichkeit. selbst an der Grundlif3-eestaltun-e rnitzuwirken. We-
gen cler besonderen Konstruktion ist eine Unr-gestaltun-g cler E,igen-

tunrswohnungen jederzeit möglich. Als I-Tüpf'elchen verfü-uen die
exklusiven Maisonettenwohnungen über reizvolle Galerien irn In-
nenbereich.
Mit clerl Unr- und Anbau wollen die Investoren rnöglichst irn

Oktober 1998 beginnen. Bei rechlzeitigem Baube-einn wären für
clualilizierre Finren von der Insel Poel bzw. aus Nordwestmecklen-
burg ca. 2-5 ALbeitspliitze iiber den Winter gesichert.

I--iir dic' qualitative Planr-rng uncl Abu,icklun-e clieser hochsensiblen
I\4alinahnre haben clie Bruherlen den diplorriierten Architekten
Roll'Spille sewinnen kijnnen. der sich intemaiional einen hervot'-
ragenclen Ruf fiil kostcnspalendes Bauen ernvorben hät. was sich
p o s i t i l ar-r f d i c Pre i s-g e st a l t u rr g d e l E i g e nt u rn s rvoh rt u rt-{en au s w i rkt.

Bekanntmechungen zur Wahl zum Deutschen Bandestag und zum Landtag in
Mecklenburg-Vorpommern am 27. September 1998 lesen Sie auf den Seiten 4 and 5.
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ö00ö Inselrundblick ö000
ANGESCHLOSSEN
Del Schulhort und das Feuerwehr-9erätehaus in
der Wisrnarschen Straße wurden an das öffentli-
che Abrvassernetz angeschlossen.

GROSSE PROBLEME
Große Problen-re treten beim Legen der Abwas-
serleitung im Kaltenhöfer Weg auf. da bis zu 4
N{eter Tief-e geschachtet werden mLrß. Auftre-
tendes Schichtenwasser verzö-qert die Arbeiten
und erschwert die Sicherun-e der angrenzenden
Häuser. Die Leitung soll nun teilweise mit
Durchschuß r,erlegt werden.

STRASSE}.BAU REUTERHOH E

Etwa drei Wochen Terminverzögerung sind auf-
grund alter Leitungssysteme und unzureichen-
der Überdeckung der Fernu,ärmeleitungen auf-
getreten. Ein neuer Termin für die Ferti-estellung
der Straße wurde für Mitte September 1998

an-eekündigt.

RECHTSSTREIT
GEMEINDE-FÜRMETZ/HARANT
Der Bürgermeister der Gemeinde Insel Poel,
Dieter Wahls, beauftragte die Rechtsanwältin
Homann-Trieps, sich an das Landgericht
Schwerin zu wenden. um einen schnellen Ver-
fahrensfortgang zu errvirken. Mit der Be-erün-

dung. daß die Gemeinde gehindert wird. ri'ert-
volles Gemeindevernrösen (ehemali,ses FDGB-
Ferienheim am Schwarzen Busch ) zu veräußern

und einer Bebauung zueänglich zu machen.

In einem Antwortschreiben des Landgerichts
heißt es nun:

,,....wird Ihnen mitgeteilt. daß autgrund der Ge-
schäftslage der Kantmer eine Terminierung der-
zeit nicht absehbar ist."

BÜRGERFRAGESTUNDE
Die We-se von Kaltenhof zum Strand und die

Schäpeldrift sind in einem unzumutbaren Zu-
stand. Auch der Rad- und Wanderweg vom
Schq arzen Busch in Richtung Gollwitz ist nach-
zubesseln.

Hierzu elklnrte der Biirgermeister Dieter Wahls:

Wir sind mit denr Schrecldergut aus Kostengrün-
den sparsam umgegan-sen. Es r'"urden nur die
notdürfiigsten Weee gebessert. Die Gerneinde
beabsichti-et aber. durch den Abbruch der Ge-
bäude in Kaltenhof wesentlich kostengünstige-
res Schreddergut zur Besserung der Wege zu

erwerben.

VORGESEHEN
Für 1999 ist ein Lelrr'- und Wanderpfad durchs
Moor (Schwarzer Busch) vorgesehen. Sechs

Arbeitskrüfie sind lür ein Jahr geplant.

Voralbeit lür die Rekonstruktion der Wallanlage
in Zusalnmenarbeit mit der Denkmalschutzbe-
hörde ist noch notwendig.

KEHRMASCHINE
Die Gerneinde Insel Poel beschloß die Anschaf'-
fung einer Kehrmaschine mit entsprechenden
Anbau,eeräten zur Strafienreinigung und Müll-
entsorgun-q für den Bauhof.

HINWEISSCHILD
Die Gemeinde beschloß die Aufstellung eines
Hinweisschildes für die Cap-Arcona-Gedenk-
stätte am Schwarzen Busch.

BLUTSPENDE
Der DRK-Blutspendedienst Meck-
lenburg-Vorpommern führt am

09.09. l998von l4.00bis l8.00Uhr
in der Realschule Kirchdorf/Straße
der Jugend 5 den nächsten Blut-
spendetermin durch.
Alle Gesunden im Alter von l8 bis
68 Jahren werden gebeten, sich dar-
an zu beteiligen, um die Kliniken
und ambulanten Arztpraxen mit ge-

nügend Blutpräparaten versorgen
zu können.

SCHREDDERGUT
Die Annahme von Schreddergut in beschränk-
tem MalSe ist kostenpflichtig möglich.

HAFEN KIRCHDORF
Zu den vorgesehenen baulichen Erneuerungen
läuft das Antragsverfahren im Landwirtschafts-
ministerium. Laut telefonischer Auskunft sollte
bis August 1998 mit dem Bescheid zur Förde-
rung zu rechnen sein.

GEMEINDEVERTRETSITZUNG
Die nächste offentliche Gemeindevertretersit-
zungfindetamT. September 1998 um 19.30Uhr
im Gemeinde-Zentrum 13 statt.

BESCHEID FEHLT
Immer noch fehlt der Bescheid zur Förderung
des Radweges Kirchdorf-Schwarzer Busch. Der
Antrag ist zwar vom Landesförderinstitut ab-
schließend bearbeitet worden, doch das Wirt-
schaftsministerium hat noch keine finanziellen
Mittel zu deren Auskehrung. Die Gemeinde In-
sel Poel ist bereits in Vorleistung mit 285 TDM
gegangen.

Bereits zu Großvaters Zeiten drängte es Erho-
lungssuchende in den Sommermonaten zul lnsel
Poel. Und das ist auch heute nicht anders, wie
diese Fotos vom August 1998 beweisen.

Unter ihnen fanden sich auch die Eheleute
Susanne und Hans-Jürgen Doering (m.u.) aus

Grasberg bei Bremen. Sie sind absolute Fans der
Insel und lassen keine Gelegenheit ungenutzt für
einen Poel-Besuch. Man sieht es ihnen auch an,

bei solch strahlenden Gesichtem.

UBERBLICK UBER AB.MASSNAHMEN
Der Bür-eermeister gab in der öffentlichen Ge-
meindevertretersitzung am 03.08.1998 einen
Überblick über die derzeitigen AB-Maßnah-
men. 32 Personen sind beschäftigt. Hinzu kamen

5 Personen irr Rahmen ,,Hilfe zur Arbeit".

JAHRESABSCHLUSS
Die amtstieie Gemeinde Insel Poel. vertreten
durch die Gemeindevertretun-9, beschloß unter
Wahrun-e der gesetzlichen und vertraglichen
Form- und Fristvorschriften:

L Derauf den 06.April 1998 aufgestellte Jahres-
abschluß zum 3 1. Dezember I 997 sowie von der
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sel I schaft -eeprüfte und mit uneingeschränktem
Bestäti,qun-qsvermerk vom I7. Juli 1998 verse-
hene Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997.

der eine Bilanzsumme von 768.56-5.32 DM aus-

weist, wird festgestellt.

Beschlußnummer I I 8/08/98/GV
Die amtsfreie Gemeinde Insel Poel. vertreten
durch die Gemeindevertretung, beschloß hier-
mit unter Wahrung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Form- und Fristvorschriften unter Vorbe-
halt der Feststellung des Jahresabschlusses so-
wie der Ergebnisverwendung des Jahresab-
schlusses 1997 die Feststellung des l. Nachtra-

-qes 
zurn Wirtschaftsplan der Kurverwaltung In-

sel Poel für das Wirtschaftsjahr 1998.

DAK-SPRECHTAGE
. Am 10.09. 1998 im ..Haus des Gastes" in

Kirchdorf von 16.00 bis 18.00 Uhr.
. Arn 22.09.1998 im ..Haus des Gastes" in

Kirchdorf von 14.00 bis 15.00 Uhr.
Wismarsche Straße 27 in Kilchdorf.
Ansprechpartnerin ist Flau Gössel:

Mo. von 08.00 bis 15.30 Uht
Do. von 08.00 bis 17.00 Uhr

Tel.: 03842-si20369

MOI,EA WIEDER ZU GAST
Wieder zu Cast ist der rumänische Kunstmaler
Bogdan Molea in der Galerie Inselstuw in Kirch-
clorf. Der Künstler' übelrascht lvieder ntit sehr
t'einfiihligen Werken und beschlitiigt sich nicht
nur r.nit der Landschalistnulerei. Wie bereits irrt

ver-qangenen Jahr entstehen auch wiecler Por-
triits. Gesichtslandschafien. die nach seiner äu-
lJerst kreativen Phase 1997 so-ear als kleines
Büchlein herauskatren.

Der jetzt 40jührige Kiinstlel aus Bukarest wircl
vom Galeristerr Heinz Skowronek gett)rclert.

Hiel auf diesem Foto sitzt Cathleen Müller aus

Wisrnar vor der lnselstuw zu clen Irrself'estspie-
len Modell.



September 1998 - Das .'/beler .Tnselblatt - Seite 3

KONZERTE IN DER KIRCHE
Die Poeler Kirche mausert sich immer mehr zu
einern kulturellen Anziehungspunkt. So gastier-
ten im August 1998 die international bekannten
Künstler Claus Beigang-Zregler (Violine) und
Oliver Graewer (Cembalo), das Nordseetrio mit
Klaus Hernpel, Jan Tenrich (Gitarre) sowie
Daniel zur Weihen (Cembalo) und Hartwig
Eschenbur-e rnit Chor- und Instrumentalmusik
in-r Poeler Gotteshaus.

FISCHEREISCHEIN.KURS
Ein Fischereischein-Kurs beginnt am 18. Sep-
tember 1998 um l8.00 Uhr. Anmeldun.qen tür
die Teilnahme an diesem Kurs der Kreisvolks-
hochschule NWM in Kirchdorf sincl noch bis
zum -1. Septeniber 1998 täglich von 07.00 bis
09.00 Uhr möglich.
lnfb-Tel. 038425120572, Frau Bri-eitte Nagel.
Finkenwe-u 2. 23999 Kirchdorf/lnsel Poel.

JOACHIM ROZAL IN DER
,,GAI,ERIE AUF ZEIT"
Bereits den dritten Malkurs der Volkshochschu-
le ltihrt nun der Poeler Kunstmaler Joachim
Rozal (3.v.1.) mit Larennralem durch. Hierzu
hatte der Galelist Heinz Skow lonek in die .,Ga-
lerie auf Zeit" in Wisrnar den Ktinstler ntil
seinen Kursteilnehmern zu einer Werkstatt ein-
gelaclen. Zugc_ten llaren auch der rumllnische
Kurrstrnaler Bogdan Molea (l) und der Galerist
Heirrz Skowronek (2.v.1. )

Lttt kcr cirt 1ruar StricItt'Itittlt'vt'ttr'fut utttl scltott
(rk('ttnI rrrtttt dic AbsicItt rles KiinstIcrs .lout ltint
Rrrul.

KT\ST AUF ANDERE ART
\1it zrvei rechts uncl zwei links ist es bei diesen
Strickwundeln wohl nicht getan. Und nran ahnt
beinr Arrblick dieser schönen Sachen von In-ee

Slonrka, das nicht nul flinke Fingel cliese ee-
strickten Kunstwcrke schaffien. Nein, ein gutes

Qr-rentchen Kreativität und künstlerische Veran-
lrgung ist schon nöti-e. Man hört f'ör'rllich das
Geklapper der Stricknadeln und das Produkt ist
alIes andere als der sprichwörtliche -erobrraschi-
-ue Strickstrun-rpf.

All diese schönen Sachen entstanden im Laufe
von Jahren. Und Inge Slomka nrußte sich
schlief3lich ir-eendwann fia_een, was fängt rnan
damit an. Die Antwort kant von Monika Feiler.

der Betreiberin der Ferienresidenz in Wangern.
Kurzerhand organisierten beide eine Verkaufs-
Ausstellun-s am l. Au-eust 1998. Und wer glaub-
te. diese Aktion stößt auf Desinteresse. der hatte
sich gehörig getäuscht. Etwa 50 Personen traten
sich fömlich auf die Zehen in den oberen Räu-
rnen der Ferienresidenz. Vorrangig Poeler waren
es. die aus dem Staunen über soviel Kunstt-ertig-
keit nicht herauskamen.

K rttt ststt'ic kd ct' kc tt u' i e sie ttit ht .st ltiiuer .seirt

ki)ttrr c tt

ffi^

Hier ctrtl diascnt Fottt f) cuctt siclt Irtgc Slon*a
(-i.v.r.) ttrrd Moniku Fcilcr (l.t.t .l iiber dart gu-
Icrt Ztrsltt ttt lt c!iesar AtrsstcIItutg.

Ar-r'Bsrp POELERIN FEIERTE
GEI]LRTSl'A(;
Eine n besonderen Ceburtstag f'eierte die Familie
Pieper in Tinrnrendorf. Denn immerhin wurde
Frru Herta Pieper anr 31. Juli 97 Jahre irlt. Sie ist
sonrit die iilteste Biirserin clel lnsel.
Die Reclaktion des ..Poeler Inselblattes" gratu-
liert nochmals lecht herzlich und q tinscht weite-
re schöne Jahre in körperlichel und eeistiger
Fri sche.

: Drei Auszubildende suchen
r dringend eine/n preisgünstige/n
t Wohnung/Bungalow auf der
, lnsel Poel.
1 Angebote an Frl. N. Schomann,
jTel. 03841/616409, ab 18.00 Uhr.

Fotos:.liirgart Punrp

Spunmrv^
@@",ry
AUS FUR RETURN AUF
DEM SCHLOSSWALL?
Laut Beschluß des Finanzausschusses soll die
Poeler Band .,Return" pro Auftritt 300,- DM an
die Gemeinde zahlen. Damit kann und will ich
mich nicht einverstanden erklären. Mit dieser'
Meinung stehe ich nicht alleine da. Fast 300
Poeler und Urlauber stehen hinter der Gruppe
..Return", wie eine spontan durch-geführte Un-
terschrifiensammlung zeigte.
Von Kulturleben kann man bei ur-rs auf der Insel
ja wohl nicht sprechen. Was wird denn von der
Gerneinde getan'? Warum macht die Gerneinde
die Initiative der Gruppe zunichte? Sie sollte
froh sein. dalS weni-estens ,.Return" noch etwas
auf die Beine stellt. Allem Anschein nach ist die
Gerneinde dazu wohl nicht in der Lage.
Welche finanziellen Belastungen fällen auf die
Genreinde während einer Tanzveranstaltung.
die sie dazu berechtigt,300.- DM pro Abend zu
verlangen'?

Die Unterschrifiensanrmlung mit einem Protest-
schreiben wird auf der nächsten öiTentlichen
Gemeindevertretersitzung dern Bür'gernteister
iibergeben Violu Grie sbcr.q

Nachgefragt
Del obige Text veranlal3te die Redaktion, in der
Gemeindeveru,altung nachzufragen und erhielt
tbl gende Stellunqnahme:

.,Die Gemeindeverwaltung hat laut Satzung über
die Elhebun-e von Gebühren für Mürkte, Volks-
f'este urid ähnliche Veranstaltungen vom 26.Mai
I 997 den Kostenbescheid entsprechend an die
Gruppe ..Return" gestellt. Auf-erund eines Wi-
derspruchs dieser Gruppe zu diesem Bescheid
hat der Finanzausschul3 eine Reduzierung des
Betrages für' 1998 festgelegt. Auch gegen diese
neue Festlegung wurde Widerspruch eingelegt.
Sonrit kann jetzt nur die Genteindevertretung
entsplechcnde Entscheidr"rngen tretl'en. Diese
Problenratik ist aufdie Tagesordnung der näch-
sten Gemeindevertretersitzllllg am 07.09. l99ti
gesetzt worde n. Übrigens sollte man unser Kul-
tur- und Spoltleben nicht nur an den Veranstal-
tungen auf den Schloliwällen messen und unsere
wirklich sehr aktiven Kultur- und Sportvereine
unterbewerten."

W u lt l.sl B ii r,qa rnt e i stcr

So einfäch ist es. wenn einem Verkehrsschilder
ir-eendwie im Wege stehen, wie hier geschehen
vor der Apotheke in Kirchdorf.

""!-{
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Ubersicht von Straßen in
Wahlbezirken

Wahlbezirk 001:Wahlraum Gemeinde-Zentrum 13

in 23999 Kirchdorf
OT Kirchdorf
Am Hafen, Am Kickelberg, Am Markt, Birkenweg, Buchenweg, Brunnenstraße,
Emst-Thälmann-Straße, Feldstraße, Finkenweg, Fischerstraße. Hackelberg, Hin-
terstraße, Kickelbergstraße, Krabbenweg, Kurze Straße, Minelstraße, Möwenweg,
Neue Straße, Poststlaße, Reuterhöhe, Schulstraße, Verbindungsstraße. Wismar-
sche Straße, Neuhof, Seedorf.

Wahlbezirk 002:Wahlraum Straße der Jugend 5
in 23999 Oertzenhof, Kirchdorf

Lindenweg, Straße der Jugend, Strandstral3e. Kaltenhöfer Weg, Oertzenhoi
Kaltenhof, Schwarzer Busch, Schwarzer Busch-Ausbau. Schwarzer Busch-Bunga-
lowsiedlung, Niendorf-Hof. Niendorf.

Wahlbezirk 003: Wahlraum 23999 Malchow, Nr. 15

OT Fährdorf
Fährdorf-Dorf. Fährdorf-Hof. Fährdorf-Ausbau
OT Malchow. OT Vorwerk. OT Gollwitz.

Wahlbezirk 004:
Wahlraum 23999 Timmendorf-Strand 02

OT Weitendorf.

Einhusen, Weitendorf-Dorf, Weitendorf-Hof
OT Brandenhusen, OT Wangem, Hinterwangern,

OT Timmendorf
Tin.rmendorf. Timmendorf-Strand

Bekanntmachung
über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen
Bundestag und zum Landtag in Mecklenburg-Vorpommern

am27. September 1998

! Das gemeinsame Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl und zur Landtagsrvahl
für die Wahlbezirke der Gemeinde

Wahlbezirk 0l: 23999 Kirchdorf.
Wahlraum: Gemeindebüro.Gemeinde-Zentruml3

Wahlbezirk 02:. 23999 Kirchdorf.
Wahlraum: Realschule, Straße der Jugend 05

Wahlbezirk 03: 23999 Malchow
Wahlraum: Pflanzenzucht. Haus Nr. l5

Wahlbezirk 04: 23999 Timmendorf
Wahlraum: Pension ,,Seeblick" - Strand Nr. 02

liegt in der Zeit vom 7. September 1998 bis 11. September 1998 während der
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung, 23999 Kirchdorf, Gemeinde-Zen-
trum l3 zu jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren gefühlt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Der Wahlberechtigte kann verlangen, daß in dem Wählerverzeichnis während der
Auslegungsfrist der Tag seiner Geburt unkenntlich gemacht wird.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder für die
betreffende Wahl einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während
der Auslegungsfrist, spätestens am 11. September 1998 bis 13.00 Uhr, bei der
Gemeindewahlbehörde in 23999 Kirchdorf, Gemeinde-Zentrum 13, Gemeinde-
verwaltung Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechti-ste, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens zum 6. September 1998 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt. wahlberechtigt zu sein,
muß Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen. wenn er nicht Gefahr laufen
will, daß er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterla-qen beantragt haben, erhal-
ten kei ne Wah I benachricht i,eun g.

4. Wer einen Wahlschein für die Bundesta-uswahl hat. kann an der Wahl im
Wahlkreis 262 Wismar - Gadebusch - Grevesmühlen - Bad Doberan - Bützow
und wer einen Wahlschein für die Landtagswal.rl hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 28 Nordwestmecklenburg II
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises

- oder durch Briefwahl teilnehrnen.

! Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1. ein Wahlberechti_qter, der in das Wählerverzeichnis ein,eetrrgen ist.

a) wenn er sich am Wahltag während der Wahlzeit aus wichtisem Grunde auf3er-

halb seines Wahlbezirkes aufhält.

b) wenn er seine Wohnung ab dem 24. August 1998 in einen anderen Wahlbezirk

- innerhalb der Gemeinde

- oder außerhalb der Gemeinde. wobei die Eintragung in das Wählen,erzeichnis
arr Ort der neuen Wohnuns nicht beantragt worden ist,

ve rle_ct.

c) \\,enn er aus berutlichen Gründen. u'egen Freiheitsentziehung oder infolge
Krankheit. hohen AIters. eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperli-
chen Zustandes we-9en den Wahlraurn nicht oder nllr unter nicht zumutbaren
Schu'ierigkeiten aut.suchen kann:

5.2. ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.

a) wenn er nachweist, daß er ohne sein Verschulden die Antra-sstiist auf Aufnahrne
in das Wählerverzeichnis nach

- $ 18 Abs. I der Bundeswahlordnung bzw.

- $ l2 Abs. 6 der Landesrvahlordnung

bis zum 6. September 1998 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis
nach $ 22 Abs. I der Bundesrvahlordnung bzw. $ l -5 Abs. I der Landeswahlordnung
bis zum ll. September 1998 versäun.rt hat oder

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der/den
Antra_esfiist nach

- $ 18 Abs. I der Bundeswahlordnun-q bzw.

- g l2 Abs. 6 der Landeswahlordnung
oder der Einspruchfrist naclr

- $ 22 Abs. I der Bundeswahlordnung bzw.

Wahl/en erst nach Ablauf der

- $ l5 Abs. I der Landeswahlordnung entstanden ist oder

c) wenn seir.r Wahlrecht in Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren fest-sestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluß des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Gemeindewahlbehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zun 25. Septemer 1998, I 8.00 Uhr, bei der Genreindewahlbehörde schrifi-
Iich oder mündlich (nicht fernmündlich) beantragt werden. Die Schritiform wird
auch durch Telegramm. Fernschreiber oder Fernkopie gewahrt.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechti-ste können aus den unter
Nummer 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum
Wahltage, 15.00 Uhr, beantragen.

Dies gilt auch, wenn der Wahlberechtigte, der in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist, wegen nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft. daß ihm der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uht. ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

Wer den Antrag tür einen anderen stellt, mulS durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, daß er dazu berechti,qt ist.

DerAntragsteller muß den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhafi
machen.

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, daß der Wahlberechtigte vor einem
Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem/den Wahlschein/en zugleich

für die Bundestagswahl

- einen amtlichen weißen Stimmzettel des Wahlkreises.

- einen amtlichen blauen Wahlumschlag,

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist,

- ein Merkhlatt für die Briefwahl.
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für die Landtagswahl
einen amtlichen gelben Stimmzettel des Wahlkreises,

- einen amtlichen grauen Wahlumschlag,

- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschriti, an die der Wahl-
briel zurückzusenden ist.

- ein Merkblatt für' die.Brietwahl.

Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindewahlbehörde auf Verlangen
auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankun-s
zulässig. wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewie-
sen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die
Deutsche Post AG übersandt oder anrtlich überbracht werden können.

Bei der Briefwahl muß der Wähler, der für die Bundesta-sswahl und Landtagswahl
wahlberechti_et ist, zwei Wahlbrief'e. getrennt nach Bundestagswahl und Landtags-
wahl absenden. Jeder Wahlbrief mit dem Stimnrzettel und dem unterschriebenen
Wahlschein ist so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle abzusen-
den. daß der Wahlbrief dort spätenstens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief für die Bundestagswahl und Landta-gswahl wird im Bereich der
Deutschen Post AC als Standardbriefohne besondere Versendungsfornr befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an_ee_eebenen Stelle abgegeben werden.

Kirchdorf. 11.08. I 998 gc:.llcthls, Biirgerntcister dcr Insel Poel

Wahlbekanntmachung
I. Am27. September 1998 finden gleichzeitig die Wahlen zunr l-1. Deutschen
Bundestag und 3. Landtag von Mecklenburg-Vorpommern statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk 0l: 23999 Kirchdorf
Wahlraum: Gemeindebüro.Gemeinde-Zentruml3

Wahlbezirk 02: 23999 Kirchdorf. Realschule

Wahlraunr: Realschule. Straße der Jugend -5

Wahlbezirk 03: 23999 Malchow
Wahlraum: Pflanzenzucht. Haus Nr. l5

Wahlbezirk 04: 23999 Timrnendorf
Wahlraum: Pension"Seeblick".Strandstralje2

In den Wahlbenachrichtigungen. die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
31.08.1998 bis 05.09.1998 übersandt worden sind. sind der Wahlbezirk und der
Wahlort angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

f,. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des

Brielwahlelgebnisses für die Bundestagswahl un.r I 8.00 Uhr in 23966 Wismar, Am
Markt I und für die Landtagswahl um I8.00 Uhr in 23936 Grevesmiihlen.
Bör'zowel Weg l-.1 zuslmrnen.

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Walilraum des Wahlbezirkes wählen. in
dessen Wählerverzeichnis er eingelragen i\t.
Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis
odel Reisepaß r.r.ritzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über
ihre Person auszuweisen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abeegeben werden.

4.1. Wahl zum Deutschen Bundestap:

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Wal.rlumschlägen.

Jeder Wähler'erhält bei Betreten des Wahlraumes Stimmzettel und Umschlag
ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese: bei anderen Kreiswahlvorschlä_een außerdem
deren Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien,
sofem sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese. undjeweils die Namen der

ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in dieser Weise ab, daß er auf dem linken Teil des Stimmzettels

(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder aufandere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in dieser Weise ab, daß er auf dem rechten Teil des

Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muß vom Wähler in einer Wahlzelle oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden. Der Wahl-
umschlag ist in die Wahlume zu legen.

.1.2. Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Voroommern:
Gewählt wird mit anrtlichen Stimmzetteln.

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen amtlichen Stimmzettel
ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erstslimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter folgender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der
zugelassenen Kreisrvahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet. auch diese: bei Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten,
die Bezeichnung "Einzelbewerber" und rechts von dem Namen jedes Bewerbers
einen Kreis für die Kennzeichnung.

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien,
so1'ern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, undjeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber der zu-eelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Flrststirnme in dieser Weise ab, daß er auf dem linken Teil des Stimmzettels

( Schu'arzdruck ) durch ein in einen Kreis -qesetztes Kreuz oder aufandere Weise
eindeutig kenntlich macht. welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in dieser Weise ab, daß er auf dem rechten Teil des

Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muß vom Wähler in einer Wahlzelle oder in einem besonderen
Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und im gefalteten Zustand so in die
Wahlurne gelegt werden, daß die Kennzeichnungen von Umstehenden nicht erkannt
werden kann.

! Die Wahlhandlung sowie die im Anschluß der Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat
Zutritt, sos eit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Während
der Wahlzeit sind in und an dern Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch
Wort, Ton. Schrift und Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten ($ 32

Abs. I des Bundeswahlgesetzes, $ 32 des Landeswahlgesetzes).

6. Wähler, die einen Wahlschein fiir die Bundestagswahl und/oder für die Land-
ta_sswahl haben, können an der Wahl im jeweiligen Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein aus-qestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, rnuß sich von der Gemeindewahlbehörde

- für die Bundestagswahl
einen amtlichen weißen Zettel, einen amtlichen blauen Wahlumschlag sowie
einen amtlichen roten Wal.rlbriefumschlag und

- für die Landtagswahl
einen amtlichen gelben Stimmzettel, einen amtlichen grauen Wahlumschlag
sowie einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag

beschaffen und seinen/seine Wahlbriefe/e mit dem jeweiligen Stimmzettel (im
verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, daß er dort
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht für die Bundestagswahl nach $ 14

Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes und für die Landtagswahl nach $ 14 Abs. 4 des

Landeswahlgesetzes nur einmal und nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (S 107 a Abs. I und 3 des Strafgesetz-
buches).

Kirchdorf. den 14.08. I 998 Re:. Wahls, Btir.qernteister der Insel Poel
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Bekanntmachung
der Gemeinde Insel Poel

über die öffentliche Auslegung der l. Anderung
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr.9

,,Ferienpark ()ollrvitz"

Der von der Gemeindevertretung in cler Sitzung arn 03.08.1998 gebilligte uncl zur
Auslegung bestir.nmte Entu,url der l. Ancierung dcs in Aufstellung befincllichen
Bebauungsplanes Nr. 9 ..Fcrienpark Gollwitz" flir das Cebiet: im Norden bL-grL-nzt

durch die Sportllächen cles Inselhotels. inr Osten durch private Cirunclstticksllichen
und inr Siiden und Westen durch Ackertliichen und der Entwurf dc-s Erlliuterurrgs-
berichtes dazu lieqen in der Zeit vom l.l.09.l99tl bis zum 16.10.199{J nochrrals in
clerGemeindeverwaltunginKilchclorf.Cerneinde-Zcntrunt 13.*rihlenddr'rDienst-
uncl Sprechzeiten zu jedernranns Einsicht öff'entlich aus.

Währencl cier Auslcgurrgsfrist können von jedermann Be(lenkr.n und Anrc-sun!en zLr

dem Entwutf schrililich odc'r wührencl dcr Dienststuntlen zur Nietle.r:chrifi r orge-
bracht u'erden ll t lt l.; B ii t tt' ntu' i stt't

Im Protokoll der Gemeindeveru'altung heißt es hier unter
der Beschlullnummer I 10i08/98/G\':

l. Der Entwurl'tler I . Ancleruns des Bebauun-ssplarres Nr. 9 ..Ferienpark Collu itz .

lür dirs Ciebiet: inr Norden be-urenzt durch die Sporttliichen cles Insclhotcls. im Ostcn
durch pri vrte Grundstiicksflächcn und im S tiden rLnrl i rr \\ esten d Lrlch -\ckerflilchen
sowie der Entwurftler Begrtindung dazu u ird in tlcr r olliegentlen Fassung gcbiIIigt.

2. Die Entrvtirf'e cles Planes und cler Begründung sind nach -s -1 Abs. -l BauGB
ölfentlich auszulesen uncl clie hetcilisten Trii_ler ijftentlicher Bc'lange ron der
Auslegung zu unterrichfen.

Dabei wird vcn der Mciglichkcit einer Verkiirzungsl'rist auf 2 Wochr'n Gebrauch
gemacht.

3. DienochmaligeBeteili,eungderTrLiger'öffentlicherBelan-gesollgc-milj$-1 Abs.
I BauGB gleichzeitig mit cler ijl'fentlichen Auslegung durclrgef iihrt lertlen.
4. Genrliß S 3 Abs. 3 Bau(lB u ird bcstimnrt. dai3 Anre-eungen nur ru de n.lciin(lertelr
oder ergiinzten Teilen volgehrlcht u erden könnerr.

Wer vor der Wahl
sehr eifrig knixt,
dienert später

auch am besten.

s.$-l:$il:iü
Tel.:038425/2 05 83 .

Öffnungszeiten: So. * Do.
Fr. u. Sa.

10.00 - 22.00 Uhr
10.00 - 24.00 Uhr

ab September: Dienstag Ruhetag

unsere Betriebsferien sind in diesem Jahr
vCIm 2. bis 23. Oktober 1998

Amtliche Bekanntmachung des

WBV,,Wallensteingraben-Küste"
An alle Grundstückseigentümer. deren Grundstücke an

Wasserläufe grenzen

Entsprechentl tlel gesc'tzl ichen U ntcrhaltungsptl ich t flir Gcrviisser I I. Orclnung u i rti
derWasser-undBodenlerband..Wallensteingrirben KLi5te"inseinenrVerbantlsge
biet tblgenclc- N{al3nahmen veranlassen:

1. Birschungs uncl Sohlkrrutuns vom ()1.08. bis l5.ll. l99li
l. erlbrclerliche Cruntlriunrung vom 0Ll0.i99lt bis 0l.()-1.I9t)9

Dic Crundstiickseigentlinrcr. Nutzel untl Fische reiberechtigten haben gernrilS .s -10

des Wasserhltushaltsgesctzc's und 
"s 

66 tlcs Llnclesrvlsser-gesetzes von N4ecklen

burg-Vorpomnrern clie erltrrderl ichen !{irlirrhmerr zu dulclen.

Hinweise sind an tlic- Geschlittsstelle clcs Verbarrdes zu richten:
WB V ..Wal lcnstcincrtlren-Ktiste"

Schweriner Stralje ll. 1.3966 Karon. Tcl.0-ltijl/799115

Lohnsteuerkarten
Bis zunr -1 1 , 10. lgtl8 sollte jeder Arbeitnehnrcr inr Bcsitz sciner Lohnsteu-
crkarte fiir clas Kalenclerjnhr 1999 scin. Arbeitnehnrer. clie bis zu diesenr
Tennir.r keine Lohnsteuerkal'te fiir 1999 erhalten haben. sind vor Besirrn
cles Kalenclt'rjahres l9t)9 bzvu. r'or cler Aufiahme eines Dienstverhiiltnisses
verpllichtet. bei de r zuständigen Gcmeinde/Meldebehörde dic Ausstcllung
cincr Lohnsteucrkarte zu beantra-9en. Ebenso u,erden die Bi.ir-ser. die eine
Lt-rhnsteue rkarte fiir das Jahr 1999 erhielten uncl keine einkornrttcnsstcucr-
pflichtigen Einnahnren haben. _gcbctcn. clie sc in clcr Gcrneindevclr" alturrs
abzugebcn. Sonrit wird vc-rrnieden. dulJ auch cin leiterer Druck fiir clas

Jahr 1000 elfolgt. Zustlüiclig ist clie Behijrtle. in dercn Bezirk dcr '\rbcit-
nehnrer anr 10.09. l99lJ seincn stiinclige n \\'ohnsitz hat.

Dic Ge nrcindc triigt neben Ll!'ur \anren. cler Anschrill Lrncl clem GeLrurtscla-

tunr rieitcrhin R.-li:rion:zust-hirrigkeit. Steuc-rklassc. Krnderfleibetruige
tl'iirKinrlerunter lllJaliren)untl-soueitihrbereitsciurchdi.tsFinanzrnit
nritgeteilt - clen Behinclerten-Pauschalbctra-e aufclic Lohnsteuelkarte aul.

Das Finanzamt ist zustandig fiil die Eintlaeung u'eitelel Freibetruige
(Kindcrfl'eibetrag lür Kincler'. die clas 18. Lebens.jlhl vollenclet haben.
Fleibetriige wegen erhohter Werbungskostcn. erh(ihtcr Sonclcrausglbcn.
aulScrgcrvöhnlicher Be lastungc-n. crstrnalige Eintragung des Behinclelten-
Pauschalbetrages sou,ie Fre i bL'trag zur Fiirclerun s Von Wohrre i gentum ).

Hicr-liir i\t Llntel Vor-lalc dcl' Lohn\tr-ur-r'kaltc e in .\ntras auf [-ohnsteut-r
Ernriiliigune beinr \\'rrlrns i tzlinrnzanrt z Lr stc'l len.

. Atrf clerrt Zeltpl.ttt in Tinrmenclor-l' kunr t-r urtt
17.07.1991t -tegerr 11.:15 LIhr zu cinc-r Ki)rpcrverlet-
zung. Hierbei attackierte ein Canrper eine Pc-rson nrit
cincrn Holzkniippcl.
. Arn lj.()7.1i)i)lJ karn es in Kirchclorf in Hiihr- tler
Apothekc gcgen I 1.20 L.lrr zu einent Verkehlsunl'all.
l)cr Vc-lursacher verlicli dit- UnfllIste llr-. konnte lber
aufgrund von Zeugenhirtu eisert ermittelt \\ !'rden.
. Zri ei Wohnwirsen so\\ ir- cin Zaun zerstörtL-n Kincler

uncl Jugenclliche. Weitethin u ilclerten sie in einern Fischtc'ich. Der
Geschiicligte erstrttetL'eine Anzcigc wcgcn Fischu,ilclerci uncl Suchbcschli-
digunu.
. Llnbeklnnte Tiiter rcrstiirtL-n anr Atrcncl des 3 I .07. l9i)S cc'scn ll.l-5 LIhr
am Stland in Tinrnre nclorf zwci Strantlk(ir'trc. Anzcigc ri ulrlc crslrtte t.

. Ein VerkehrsLrnf ull ereignete siclr anr 07.01t.199,\ gcgen lll.l-5 Llhr in
Wungcrn. Dcr Fahrcr e ines PKW iibcrsah cincn Fahrracll'ahrcr. clcr links
rbbie_se n rvollte . Hie lbc-i r'' ulcle dcl Radf lhrcr lciclit r,cllctzt.
. Anr 1 3.01i. 1 998 ereignete sich gegen 1 9.35 cin Velkehrsunfall. bei denr
zivci PKW beteili_gt n'alcrr. Ein aus Richtung Nicnclorl'konrnrenclcr PKW
überholte vor einer Linkskurve nrehrele Fahrzeu_ge uncl stieli nrit einenr
elrtgegenkonmre ndc'n PKW frortttti zusart.rrnen. Hierbei wurcle eine Person
tötlich verletzt. eine Pcrson schwer und eirre lcicht verletzt.
. Anr l-5.08.1991'i unclarn 17.08.1998q'urclenzwei Kraftfahrer gestellt.die
ihr Fahrzeug unter Einwirkun-q von Alkohol inr öl'l'entlichen StralScnvcr-
kehr liihrten. F ri ctl ri c ltl P t t I i -c i obe rnt c i st e r
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Bäder- und Fremdenverkehrsregelung
1999-2003

Ausnahmebewilligung für Ladenschlußgesetz des Wirtschafts-
ministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 22. Juli 1998

Auf_grund des $ 23 des Gesetzes über den Ladenschluß vom 28. November I 956
(BGBl.lS.875),zuletztgeändertdurchGesetzvom30.Juli 1996(BGBl. IS. 1186).
erteile ich. unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. eine auf die Jahre I 999 bis
2003 befristete Ausnahmebewilligun-u von den Vorschritlen des $ 3 cles Gesetzes
über den Ladenschluß.
Danach dürf'en Verkauf.sstellen in den in der Anlage ersichtlichen Biider- und
Fremdenverkehrsorten während cler Saison 1999 bis 2003 vom l. Januar bis zum
30. November

a) samslags

b) sonn- und feiertags
bis 20.00 Uhr
von 11.00 Uhr bis ltt.l0 Uhr

für den Verkauf von Cesenständen des täglichen Ge- und Verbrauches sowie
Souvenirartikeln. ortstypischen Waren, Devotionalien. Schmuck- und Kunstgewer-
be geöffnet sein. Diese Regelung gilt auch für das gewerbliche Feilbieten von Waren
zum Velkauf an jeden.nann außerhalb von Verktufsste llen { g 20 des Gesetzes iiber
den LadenschlulJ).

Ausgenommen von dieser Ausnahnrebervilli-eun-s ist cler l. Januar. Kartieitag,
Ostersonntag. Volkstrauertag und Totensonntag. Am l. Mai ist cler Verkauf nur
dann erlaubt. wenn der Ladeninhaber persönlich, unter Freistellung aller Mitarbei-
ter. den Verkauf durchführt.
Die bervilligten Verkaufszeiten sind unter Bezug aufdiese Regelung einschließlich
nachfolgender Schutzbestinrnrungen ftir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in -eeeigneter Forrl öff entlich bekanntzumachen.

Diese Re_eelung schlreßt ftirdie aus der Anlage ersichtlichen Büder- und Frellden-
verkehrsorte e ine Inanspruchnahme der $ $ I 0 und l-l (Einzelregclun-s ) cles Gesetres
über den LadenschlulJ aus.

Auflagen zum Schutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I . Arbeitnehnrerinnen und Arbeitnchrner dürfen analog g I 7 Abs. I cles Cesetzes
über tlen Ladenschluß an Sonn- und Feiertagen nur rvührend der zu-eelassenen

Öflhungszeiten beschäl'tigt werdcn. Vorbereitun,cs- und Abschluf.iarbeiten sind
in diese Zeit einzubeziehen Llzu. cltirfln insgesumt u'eitere J0 Minuten nicht
iiberschre iten.

f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehnrer. die u Sonn- und Fc'iertagc'n beschliltigt
werden. sind analo-e ns l7 Abs. 3 des Gesetzes über den Ladenschlull. senn die
Beschlifiigun-e länger als 3 Stunden dauert. an einem Werktlg clerselben \Voche
ab dreizehn Uhr. wenn die Beschliftigung länger als sechs Stunclen clauert. an

einenr ganzen Wcrktage dersclbcn Woche von tler Arbert tieizustellen.

3. Mindestens jecler dlitte Sonntag rnu13 besclrüftigungsfrei bleiben.
:1. Die Vurschrilten der $5\.1 bis 5 cle s Arbeitsze itgesetzcs vom 6. Juni 1994 (BGBl.

lS. llT0t.zulctztgeiindertdurchGesetzvomS0.JLrli 1996(BCBl.S. llll6)über
die Dauer cler rverktiiglichen Arbcitszeit. cler Ruhepauscn uncl Rulrezeiten sou ie
weitgchende Vorschriften zuir Schutz cle r' ,{rbeitnehrnc'rinnen uncl Arbeitrreh-
mer in rnderen Gesetzen sind zLr beachten und einzulraltcn.

5. Werden Jugentlliche am Samstag heschäfligt. ist ihnen nach N l6 Abs..l des

Jugenclarbeitsscllutzgesetzes i,om l2. April 1976 (BGBl. IS.96-5). zuletzt
geändertdurchGesetzvonr26.0l.I99ti(BGBl. IS. I6-1. ItiUt.dieFtinfiage*o-
chc clurch Freistellung xn einern anderen berutischulfl'eic'n Arbcitstag clclsr'lbt'n
Woche sicherzustellen. Mindestens zwei Samstage inr Nlonat sollen beschlil'ti-
gun-usfrei bleihen.

6. Jugendliche diilfen an Sonn- und gesetzlichen Feierta,uen nicht beschiifti_et
werden.

7. Werdencleuntl stillendeMütterdiirt'ennachNllAbs- lMutterschutzgesetzvorn
24. Januar 1952 (BGBl. t S.691. zuletzt gerindert clurch Gcsetz vonr
10. Dczember 1996 (BGBl. IS. ll l0)an Sonrr- uncl Feiertagen nieht beschriftigt
werden.

8. Die Verpl)ichtungen des Arbeitcebers zur Aufzcichnung cler iiber die u'erktii-s-
liclre Arbeitszeit des 5s 3 5",r I dieses Gesetzes hinausgehencle Arbeitszeit (N l 6
Abs. 2 Arbeitszeitgesetr) und zur Führung cines Verzeichnisses übel Nanten.
Ta-t. BcschiiftigunEsart und -dauer der an Sonn- untl Feieltagen besclräftigten
Arbeitnelrmerinnen und Arbeitnehmer und iiber die diescn als Ersatz fiir tlie
Beschüfiigung gewährte Freizeit (analog $ 2l des Gesetzcs tiber clen Laden-
schlull ) bleiben unberührt gc:. Jtirgert St'idel

Diese Regelung trifft für folgende Ortsteile
der Gemeinde Insel Poel zu:

Timmendorf, Schwarzer Busch, Gollwitz, Kirchdorf

Nachtragshaushaltssatzun g
der Gemeinde Insel Poel für das Haushaltsjahr 1998,

Beschluß-Nr. 106/08/98/GV v. 03.08.98

Aufgrund des $ 50 in Verbindung mit $ 48 der Kverf. M-V wird nach
Beschluß der Gemeindevertretung vom 03.08.1998 und mit Genehmigung
der Rechtsauf's ichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

$1
Mit dern Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht (+)

vermindert (-)

ulll

und damrt der Gesamtbetrag

des Haushaltsplanes einschl.

der Nachträee

gegentiber

bisher

nunmehr

festgesetzt auf

DM DM DM

L im Venvaltungshaushalt

die Einnahnren 2,662.600

-197.100
die Ausgaben 2.656.600

- l9l. l0t)

1. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

1.386.000.00 6.8.51.500.00

1.386.000.00 6.851.500.00

l.553.J00

0

l.-s99.100

-16.000

2.tt00 200.00

2.800.200.00

500.000 DM

t)DM

von 300.000 DM rul

4.353.600.00

1.3s-r.600.00

auf 500.000 DM

auf ODM

ss2

Es werden f'estgesetzt:

L der Gesamtbetrag der Kredite von

drr on für Zrvecke deL Lnschuldunu von

L der Gesarntbetrag der Ver
pflichtungsemrichtigungen ()DM

-3. Höchstbetrag der

Kassenkredite von DM aul DN4

ss3

Die Hebesätze fiir die Realsteuern werden wie fblgt geändelt:

Steuerart gegenüber bisher v.H. auf nuntnehr v.[I,

Kirchdorf. 4.8.98 W u lt Ls. B tl i r gc r nk' i.\t ( t'

Die I . Nachtra-sshaushaltssatzung I 998 der Gerneinde Insel Poel wurde am

0.+.0t3.98 der Unteren Rechtsar.rfsichtsbehörde des Landkreises Nordwest-
rrecklenburg zur Prtil'ung vor-lelcgt und am 7. Ar,rgust 1998 bestüti-et.

Die l. Nachtrasshalrshaltssatzung 1998 uncl ihre Anlager-r liegen in dcr
Gemeindeverwaltung, Cemeinde-Zentrum l3. 23999 Kirchciorf. in cler

Zein'om 01 .09.98 bis zum 02. 10.98 während der Dienst- und Öflnungszci-
ten zu jedennanns Einsicht aus.

In der Zeit
vom 11.09. bis aum25.09.1998

bleibt die Arztpraxis
wegen Urlaubs geschlossen.

Die Vertretung wird von den
Nachbarkollegen übernommen.

Die Wochenend- und Nachtbereitschaft ist
der Presse zu entnehmen bzw. bei dem

Rettungsamt Wismar, Tel. 038411 282324
zu erfragen.

SR Dörffel
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Hauptsatzung der amtsfreien Gemeinde Insel Poel
vom 10. Juli 1998

Auf der Grundlage des $ .5 Abs. 2 der Komntunalver-
fassung fürdas Land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntrrachung vom
13. I . 1998 (GVOBl. S. 29), -eeändert durch Gesetz von.t

22.01 .1998 (GVOBI. M-V S.7U), wird nach Beschluß
der Gemeindevertretung der Gemeinde Insel Poel vom
15.06.1998 und nach Abschluß des Anzeigeverfah-
rens bei der Rechtsaufsicht des Landkreises Nordwest-
mecklenburg am 30.06. I 998 nachfolgende Hauptsat-
zung erlassen:

g 1 Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
( l) Die amtsfreie Gemeinde fiihrt den Namen Insel
Poel. Sie führt ein Wappen, eine Flagge und ein
Dienstsiegel.
(2) Das Wappen wird wie fblgt beschrieben:

Das Schild durch einen goldenen Stlichbalken geteilt:
oben in blau ein voll besegeltes silbernes Zeesboot:
unten in ,qrün eine vierblättrige goldene Rapsblüte.

(3) Die Flagge der Gemeinde Insel Poel zeigt drei
gleich breite Querstreifen: oben blau, in der Mitte
goldfarben, unten -srün: das Verhältnis der Höhe zur
Länge des Flaggentuches verhält sich wie drei zu fünf:
auf denr -roldenen Querstreifen liegt in der Mitte, in
den blauen und grünen Querstreif'en jeweils bis zu

einem Füntjel übergreit'end, das Gemeindewappen.
(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gerneindewappen uncl

die Umschrifi GEMEINDE INSEL POEL.
(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf
der Genehnrigung des Bürgernlcisler\.

Das Poeler Wappen kann von Poeler Betrieben und
deren AulSenstellen- Gewerbetreibenden und Verei-
nen kostenlos verwendet werden.

$ 2 Rechte der Einwohner
( l) Der Bür'-gernreister berufi mindestens zweimal inr

Jahr eine Versirrnnrlung der Einlvohner der Gemeinde
ein. Die Einwohnerversatnrnlung kann auch beglenzt
auf Ortsteile durchgeführt werden.
(2) Anregungen und Vorsclrläge der Einwohnerver-
sanrmlung in Selbstverwaltungsan-rele-eenheiten sol-
len der Genreindevertretersitzung binnen sechs Wo-
chen zur Beratun-q vorgelegt werden.
(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde
vor Beginn des öff'entlichen Teils der Gemeindevertre-
tersitzung Fragen an alle Mit-clieder der Gemeindever-
tretung zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu

unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen
dürf'en sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der

nachtblgenden Sitzung del Gerneindevertretung be-
ziehen. Die Fragestunde soll in der Regel nicht länger
als 30 Minuten inseesamt dauern.

(4) Der Bürgemreister ist verpflichtet. irn öff'entlichen
Teil der Sitzung der Gemeindevertretung über wichti-
ge GemeindeangelegenJreiten zu berichten.

s\ 3 Gemeindevertretung
( 1) Die in die Gerneindevertretung gewählten Bürger'

führen die Bezeichnung Gemeindevertreter.
(2) Der Vorsitzende der Cemeindevertretung führt die
Bezeichnung Gemeindevertretervorsteher.
(3) Die Gemeindevenretung wählt aus ihrer Mitte ei-
nen ersten und einen zweiten Stellvertreter des Vorsit-
zenden.
(4) Die Stellvertreter des Vorsitzenden werden durch
Mehrheitswahl nach $ 40 Abs. I KV M-V gewählt.

$ 4 Sitzungen der Gemeindevertretung
( I ) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öff'entlichkeit ist grundsätzlich in folger.rden
Fällen ausgeschlossen:
l. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen

und Abberufungen,
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,
3. Grundstücksgeschäfie,
4. Vergabe von Aufträgen.
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Die Gemeindevertretung kann irn Einzelfall. sot'ern

rechtliclre Grtinde nicht ent-segenstehen. Angelegen-
heiten der Zifi'ern 1--1 in öff'entlicher Sitzung behan-

deln.
(3) Anfiagen von Genreindevertretem sollen späte-

stens drei Arbeitstage vor der Sitzung beim Biirger-
rneister eingereicht werden. Mündlche Anfragen
während der Gemeindevertretersitzung sollen, sof'ern

sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden,
spaitestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich
beantwortet \\'erden.

g 5 Aufgabenverteilung/Hauptausschuß
( I ) Dem Hauptausschuß gehören neben denr Bürger-
rleister f ünf Gemeindevertreter an. Die Gemeindever-
tretung wählt neben diesen fünf u eitere fünf Gemein-
devertreter als stellvertretende Hauptausschußnrit-

-slieder.
(2) Außer den ihm gesetzlich iibertra-eenen Aufgaben
obliegen dern Hauptausschu13 alle Entscheidun,een. die
nicht nirch 

"s 
ll Abs. 3 KV M-V als u ichtige Angele-

genheiten der Gemeindevertretung vorbehalten sind

bzw. durch die tblgenden Vorscliriften dem Bürger-
meister tibertrasen werden. Davon unberiihtr bleiben
tlie clem Bürgermeister gesetzlich übertragenen Auf-
gaben. insbesondere die Geschüfle der laufenden Ver-
waltung.
(3) Der Hauptausschul3 tntTt Entscheidungen nach

$ 22 Abs.-+ KV M-V
l. imRahmenderNr. I bei Verträgen,dieaufeinma-

lige Leistungen gerichtet sind. innerhalb der Wert-

.srenze von 10.000.- DM bis 50.000.- DM der'

Lei stungsrate;

f . im Rahnen der Nr. 2 bei überylanmül3igen Ausga-
ben innerhalb einer Wertgrenze bis l 0 Prozent der

betret-lenden Haushaltsstelle. jedoch nicht mehr
als 50.000 DM sowie bei aul3erplann.rälSigen Aus-
gaben innerhalb einer Wertqrenze von 5.000,- DM
bis 50.000.- DM je Ausgabefall.

(,1) Inr Rahmen des St:idtebauförderungsprogramms
trilfl der Hauptausschuß Entscheidungen innerlralb
einer Wertgrenze von 20.000.- DM bis 200.000,- DM.
(5) Der Hauptausschu[J entscheidet inr Einvernehnten
mit denr Biir-lermeister in Personalangelegenheiten.
Bei Angestellten ab der Ver-eütungs-cruppe Vb BAT
entscheiclet der Hauptausschuß über die Einstellun-s,

Höher-uruppierung und Kürtdi gung.

(6) Die Gemeindeveftretun-g ist laut'end iiber die Ent-
scl.reidung im Sinne der Abs. I bis 5 zu uuterrichten.
(7) Die Sitzungen des Hauptausscltusses sincl nicl.rt

öft'entlich.

"s 
6 Wirtschaftsausschul]/Kurbetriebsausschuß

( l) Der Wirtschafls-,/Kurbetriebsausschuß setzt sich.
soweit nichts anderes bestimmt ist. aus vierGemeinde-
vertretem und drei sachkundigen Einwohnern zusal.t.t-

men. Wer durch seine berufliche Tätigkeit in regelmii-
ßi-qen Geschäftsbeziehungen oder int Wettbewelb rlit
dem Eigenbetrieb ..Kurverwaltung Insel Poel" steht

oder für Betriebe tätig ist, aufdie diese Voraussetzun-
gen zutreff'en, dalf nicht Mit,elied des Wirtschafts-/
Kurbetriebsausschusses sein.

(2) In seiner beratenden Fur.rktion als Wirtschaftsaus-
schuß fällen dem Ausschuß folgende Auf-eabenberei-

che zu:

Gewerbe, Verkehr, Flächennutzungsplanung,
Wirtschaftsförderung, Kleingartenanlagen, Um-
welt (Abfal1, Landschaftspflege. Naturschutz).

(3) In der Funktion als Kurbetriebsausschuß gemäß

$ 5 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung-EigVO) vorn
10. März 1993 (GVOBl. M-V 1993.S. 201)bereiteter
die Beschlüsse der Gemeindevertretun-q in An-sele-
genheiten des Eigenbetriebes vor.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Kurbetriebsausschuß
kann er gemäß $ 8 Abs. 3 der Betriebssatzung für die

Kurverwaltung der Insel Poel vom 15. Januar 1996

beschließend tätig werden.

Der Kurbetriebsausschuß entscheidet über:

1. Mehrausgaben für Vorhaben nach $ 14 Abs. 5

EigVO, soweit sie im Einzelfall den Betrag von
25.000,- DM bis 50.000,- DM übersteigen und aus

ei-qenen Mitteln des Eigenbetriebes -eedeckt wer-
den können,

2. den Abschluß von Verträgen und die Vergabe von
Lieferungen und Leistungen, wenn der Wert inr
Einzelfall oder die Auftragssumme für das Ge-
samtobjekt den Betrag von 25.000,- DM über-
steigt und nicht nach $ 5 Abs. I EigVO die Gemein-
devertretung zuständig ist: das gilt nicht, für
Rechtsgeschüfte im Rahmen der lauf'enden Be-
triebsf'ührun-s. insbesondere nicht für die Beschat:
fung von Rohstot'ten. Material und Betriebsmit-
teln. für die die Kurdirektorin/der Kurdirektor
ohne Rücksicht auf den Wert des Geschäfles zu-
ständi-s ist.

-3. Grundstücksnutzungsverträge (Miete, Pacht. sonsti-

ee Nutzung) soweit der Monatsbetrag 5.000.- DM
tibersteigt,

4. die Einleitung von Gelichtsverfahren, die Ein-
legung von Rechtsmitteln und den Abschlufl von
Vergleichen. Dies gilt nicht für die Führun-u perso-

nalrechtlicher Prozesse oder wenn der Rechtsstreit
von -{rundsätzlicher Bedeutung ist oder eine Ange-
legenheit der lauf'enden Betriebsführung.

5. clie Stundung von Zahlungsverpflichtungen. wenn
sie inr Einzelfall 7.500.- DM übelstei-sen bis
15.000.- DM. den Erlaf3 von Forderungen. wenn
sie im Einzelfäl1 1.500,- DM übersteigen bis

5.000.- DM. die Niederschlagung von Forderun-
gen, wenn sie inr Einzelfall 2.000,- DM überstei-
gen bis -5.000.- DM. Dies gilt nicht, wenn der Erlaß
oder die Niederschlagung von grundsützlicher Be-
deutung ist.

g 7 Ausschüsse
(l) Die Ausschüsse der Genreindevertretung setzen

sich. sou,eit nichts anderes bestimmt ist, aus vier Ge-
nreindevertretern und drei sachkundigen Einwohnern
zusanlmen.
(2) Folgende Ausschiisse werden gemäß $ 36 KV
M-V _eebildet, die nur beratend tätig sind:

I. FinanzausschuJ):
Finanz- und Haushaltswesen. Steuern. Gebühren. Bei-
träge und sonstige Abgaben;

2. BauausschrtJ):
Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, Stellung-
nahmen zu Bauvoranfragen, Bauüberwachung. Re-

chenschafisleguns vorn Sachbearbeiter für Baufiagenl

3. Sozial-, Kttltur-, Sport-, Jugend-, Senioren- und
Schulausscht():
Betreuung der Schul- und Kultureinrichtungen. Kul-
turfördelung und Sportentwicklung, Jugendf'örderung
und Sozialwesen, Altenbetreuung;
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 2 sind
nicht öffentlich.
(4) Gemäß $ 36 Abs. 2 Satz -5 KV M-V wild ein
Rechnungspr'üfungsausschul3 gebildet. Dieser setzt

sich zusamnren aus drei Gemeindevertretern. Er tagt
nicht öffentlich.

$ I Bürgermeister
( l) Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.
(2) Er trifft Entscheidungen unterhalb der Wertgren-
zen des $ 5 Abs. 3 dieser Hauptsatzung.
(3) Erklärungen der Gemeinde i.S.d. $ 38 Abs. 6 KV
M-V bis zu einer gesamten Wertgrenze von I 5.000,- DM
bzw. von 5.000,- DM bei wiederkehrenden Verpflich-
tungen sind vom Bürgermeister oder durch seine Stell-
vertreter auszufertigen. Eine Übertragung dieser Zu-
ständigkeit kommt nur in den Fällen der tatsächlichen
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Verhinderun_q des Bürgenneisters in Betracht. Glei-
ches triffi für Erklärungen gegenüber einem Gericht in
der Wert_erenze von 50,0 TDM zu. Verträge der Ce-
meinde erhalten erst ihre Rechtskraft mit Zustimmung
der Gemeindevertretung. Dieser Tatbestand ist denr
Vertragsparlner mitzuteilen.
(.1) Der Bürgermeister€ntscheidet bei Angestellten bis
zur Vergütungsgruppe Vc über die Einstellung, Hö-
hergruppierung und Entlassun_e.

(5) Der Bürgerrneister entscheidet über die Erteilung
einer Teilungsgenehmigung ($ l9 Abs. I und 3

BauGB). Er ist auch zuständig. wenn das Volkaufs-
recht der Gemeinde (SS 24 ff. BauGB) nicht ausgeiibt
werden soll. Sof'ern von dem Vorkautirecht Gebrauch
gemacht wird. bleibt es bei den Regelungen des g 5
Abs. I und -3 Nr.2, $ 7 Abs.2 Sarz l. Zu allen
Entscheidun_sen nach Satz I soll der Bürgernreister
eine Stellungnahme des Bauausschusses einholen. Er
unterrichtet die Gemeindevertretung tbrtlaufend über
die getroff'enen Maßnahmen.
(6) Der Bür-eenneister erhält eine Aufivandsentschä-
digung in Höhe von l7-5.- DM, dem Höchstsatz der
Konrrnunalbesoldungsverordnung vom 9. Juli l99l
(CVOB l. M-V S. 224 r. geändert durch L An,lVO r ,rn
13. September 199-5 (cVOBl. M-V S. 195).

$ 9 Stellvertreter des Bürgermeisters
Der erste Stellvertreter erhailt eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 200.- DM. Der zweite Stellvertre-
ter erhält eine Autwandsentschädigung in Höhe
von 100.- DNI. Näheres regelt g -5 Abs.2 der Ent-
schäcli-eun-csverordnung (EntschVO) vom 09. I L l 994
(GVOBl. M-V S. 1044).

$ l0 Gleichstellungsbeauftragte
( l) Die Gleichstellun,ssbeaufiraste ist ehrenamtlich
tätig. Sie unterliegt mit Ausnahme der Regelung im
$ 4l Abs. 5 KV M-V der Dienstaufsicht des Bürger-
meisters und wird durch die Cemeindevertretun-s auf
fünf Jahre bestellt.
(2) Die Gleichstellungsbeauftrage hat die Aufgabe.
zur Verwirklichung der Cleichberechti_eung von Frau-
en und Männem in der Gerneinde beizutragen.
Zu ihrer Auf-eabe sehören insbesondere:

l. die Prüfung von Verualtunssvorlagen auf ihre
Auswirkungen für die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen.

2. Initiativen zur Verbesserun_g der Situation der
Frauen in del Gerneinde.

3. die Zusarrmenarbeit nrit gesellschafilichen Grup-
pen, [nstitutionen, Betrieben und Behörden. urn
frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit souie
über Gesetze. Verordnungen und Erlasse des Bun-
des uncl des Landes zu frauenspezifischen Belan-
gen.

(3) Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauf-
tragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen
Vorhaben so fiühzeitig zu beteiligen. da13 deren Initia-
tiven. Vorschlä_se, Bedenken und sonstigen Stellung-
nahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr
die zur Erfüllun-e rhrer Aufgaben notwendisen Unter-
lagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu
ertei len.

g I I Entschädigungsordnung
( l) Die Gemeincle _sewährt Aufwandsentschädi_cun-
gen für die ehrenanrtliche Tätigkeit des Vorsitzenden
der Gemeindevertretung in Höhe von 400. DM int
Monat. der Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 160.- DM
im Monat und der Gleichstellungsbeauftragten in Höhe
von 210.- DM im Monat.
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und die
sachkundigen Einrvohner nach g 36 Abs. 5 KV M-V
erhalten für die Teilnahme an Sitzungen

- derGemeindevertretung

- der Ausschüsse

ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,- DM.
Ein Sitzungsgeld wird nur gezahlt, wenn die jeweili-
gen Protokolle vorliegen.
(3) Ausschußvorsitzende und Mitglieder des Haupt-
ausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von
,10,- DM für die Teilnahme an den Ausschußsitzungen.

(.1) Der Elsatz entgangenen Arbeitsverdienstes und
Reisekostenvergütung werden nach den $$ l6 und I 7

EntschVO geregelt.

S l2 Öffentliche Bekanntmachungen
(l) Öff-entliche Bekanntmachungen von Satzungen
und Verordnun_uen der Gemeinde erf<rlgen durch Ab-
druck in der Zeitun_q ,,Das Poeler Inselblatt". .,Das
Poeler Inselblatt" erscheint monatlich. Es ist einzeln
bzw. im Abonnement zu beziehen und wird in die
Haushalte der Gemeinde Insel Poel geliet'ert. Die Be-
zugsadresse lautet:

Gemeinde Insel Poel
Gemeinde-Zentrum l3

23999 Kirchdorf
Aufierdern liegt ,,Das Poeler Inselblatt" während der
Dienstzeit in der Gemeindeverwaltuns zur Einsicht-
nrhme aus.

(l) Die öttentlichen Bekanntmachungen nach Abs. I
sind mit Ablauf des Erscheinunssta_ces bewirkt.
( 3 ) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Ausleeung von
Pllinen und Verzeichnissen ist in der Fonn cles Absat-
zes I hinzuweisen. Die Auslegefrist beträgt einen
\lonat. soweit nicht gesetzlich etwas anderes be-
stimmt ist. und ist auf die übliche Dienstzeit der Ge-
nreindevcnvaltung bezogen. Beginn und Ende cler
AusJegung sind auf dem austelegten Exentplar ntit
Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.
(4) Die öffentlichen Bekanntmachungen. wie Be-
kanntmachung der Tagesordnung zur öffentlichen
Gemeindevertretersitzung. Einwohnerversammlun-
gen und Wahlbekanntmachun-sen erfolgen durch Aus-
hang an den Bekanntmachungstat'eln.
Diese Bekanntmachunsstaf'eln befinden sich in

Strirße Zusatzbezc ichnun gOrt

Kirchdorf

Kirchdorf

\Iöt enrr eg

Mittelstraße

Die Mindestdauer des Aushangs betrigt l4 Tage. Der
Tag des Aushangs und der Abnahme werden nicht
nritgerechnet, sind aber auf dern ausgehängten Schrifi-
sttick mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Tases
tler Aushangsfrist bewirkt.
Für die öffentlichen Bekannnnachungen nach $ 29
Abs. 6 KV \,1'V ist die in der Geschäftsordnun,t testge-
legte Frist. l0 Ti.Lqe vor Sitzungsbeginn. rnaf3gebend.
(-5) Ist eine öffentliche Bekanntnrachun_s nach Abs. I

infolge höherer Ce\\ alt odel sonstiger unabwendbarer
Erei-snisse nicht rnöglich. so ist diese durch Aushang
an den Bekanntmachunsstat'eln zu leröt'tentlichen.
Die öffentliche Bekanntmachung ist nach Entfallen
des Hintergrundes unverzüslich in Fornr des Abs. I

nachzuholen.

$ 13 Inkrafttreten
( I ) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ilrrer Be-
kannhnachung in Krafi.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde
Insei Poel vom 07.07.1997 aufjer Kraft.

Kirchdorf. 10.07.1998

Wahls

- Der Bürgermeister
Siegel

EDEKA-K arrfhalle

Nähe
He imatmuseum
Nühe
Texti lverkaufsstelle

lhr Verlrouen
ist uns Verpflichlung!

,,,%'r,r.*r,
Bestottun gsuhterneh men

Tog und Nocht
Tel.: 03841/213/-77

Bodemutlerslrqße 4 - Wismor

ffi
Tel.:20371

Arbeitsgruppe der
CDU/CSU-Fraktion des

Deutschen Bundestages zu
Besuch auf der Insel Poel

Im Rahmen einer Reise durch Mecklenbur-e-
Vorpommern besuchten 8 Mitglieder der Ar-
beitsgruppe Fremdenverkehr und Tourismus der
CDU/CSU Bundestagsfraktion am Mittwoch.
dem 05.08.1998, die Insel Poel. Nach derBegrü-
l3ung durch den Bürgerrneister Herrn Wahls be-
suchten die Gäste -qemeinsam mit dem Kurdirek-
tor Herrn Frick. dem Vorsitzenden des Wirt-
schafts- und Kurbetriebsausschusses Herrn Nass
sowie dem Vorsitzenden des Poeler Fremden-
verkehrsvereins Herrn Hanekamp die Orte
Kirchdorf, Timrnendorf und Gollwitz.
Großes Interesse brachten die Mitglieder der
Arbeitsgruppe der touristischen Entwicklung
der letzten Jahre ent-qegen. Hierbei standen auch
insbesondere Problembereiche wie Arbeitslo-
sigkeit. der Stellenwert des Natur- und Umwelt-
scl.rutzes im Zusammenhang mit der Schaffung
einer attraktiven touristischen Infrastruktur so-
wie die Perspektiven der Insel Poel im Vorder-
grund. Der Vorsitzende del Arbeitsgruppe, Dr.
Rolf Olderog, zeigte sich beeindruckt von der
Entr.r,icklung der letzten Jahre und hob insbeson-
dere das Engagement der privaten Investoren
und Leistun-esträger hervor. Darüber hinaus
machte er deutlich. dafl die Verbesserung der
touristischen und verkehrlichen Infrastruktur
weiter fbrtgesetzt werden müsse. In diesern Zu-
sammenhang wurden gleicherrnafJer-r die A 20
sowie das Rad- und Wanderwegenetz angespro-
chen.

Bevor die Arbeitsgruppe nach Bad Doberan wei-
terreiste. fand inr Poeler Forellenhof ein Ab-
schluß,eespräch statt, bei dem sich die Arbeits-
gruppe für die Gastfieundschaft und freundliche
Betreuung auf unserer lnsel bedankte.

Jährliche Hauptversammlung des
Vereins der,,Wochenendhausbesit-
zer (VdW)" Am Schwarzen Busch

Am 16.07.1998 fänd die dies.lährige Hauptver-
sammlun-e des VdW irl ,,Sportlerheim" in
Oertzenhof statt. Mit 38 Vereinsmitgliedem, von
7,w Zeit 59. war die Versammlung gut besucht.

Hauptthema der Versammlun-q waren Bodenei-
gentumsfra-qen ,,Am Schwarzen Busch",
Gebührennachfblderungen des Zweckverban-
des Wisrnar. Entsorgung von Gartenabfällen,
die Verkehrsbeschilderun-e .,Am Schwarzen
Busch" und die Wahl eines neuen Vereinsvor-
standes. Viele andere allgernein interessierende
Fragen wurden diskutiert. Nach Entlastung des
alten und Wahl eines neuen Vorstandes wurde
dem ausscheidenden Hen'n Hamann für seine
langjährige Arbeit gedankt und Herrn Sanftle-
ben, als neuern Mitglied im Vorstand, viel Erfolg
gewünscht.

Der neue Vorstand mit den entsprechenden Auf-
gabengebieten setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Scheel : l. Vorsitzender
Herr Hildebrand : 2. Vorsitzender
Frau Lockner : Kassenführerin
HerrKenzler :Öffentlichkeitsarbeit
Herr Molzen : Verwaltun-e/Recht
HerrSanftleben : Strafienbau/Verkehr
Int Nttnrcrt des Vorsturttles: W. Stlrcell I .I,'orsit:ender
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H. rzl ich.
Cjückwün',ch.

zutrL Qeburtstag
Monat September 1998

Fuchs, Joachim,
Lange, Luise,
Siggel, Hans-Geor-s,
Zwicker, Horst,
Specht, Gerhard.
Seemann, Lilli,
Lippelt. Emma,
Baale, Gisela,
Kremer, Lucie,
Pankow, Gerda,
Lünse. Eva,
Burmeister, Frieda.
Allary. Elfiiede,
Neubauer. Gisela.
Lange, Johanna,

Schwarz, Gertmd.
Kofahl, Bernhard,

Timmendorf.
Timmendorf,
Oertzenhof,
Oertzenhof.
Kirchdorf.
Oertzenhof.
Kirchdorf.
Kirchdorf,
Kirchdorf,
Oertzenhof.
Kirchdorf.
Fährdorf,
Oertzenhof.
Kirchdorf.
Fährdorf.
Kirchdorf.
Kirchdorf.

04.09.. 75 Jahre

09.09., 71 Jahre
09.09.. 70 Jahre
09.09.. 70 Jahre
10.09.. 76 Jahre
I 1.09.. 70 Jahre
12.09.. 82 Jahre
15.09.. 70 Jahre
16.09.. 8-5 Jahre
16.09.. 73 Jahre
17.09.. 87 .lahre

18.09.. 78 Jahre
2l .09.. 76 Jahre
21.09.. 70 Jahre
26.09.. 88 Jahre

21.09.. 7l Jahre
29.09.. 76 Jahre

Vermiete in Kirchdorf/Poel
2 1 I z-Ztmmer-Mansarden-Wohn u n g mit

Carport und Abstellraum. Tel. 0382112765

Naturkundlich-touristische
Veranstaltungen im September 1998

der Kreisvolkshochschule NWM, Außenstelle Kirchdorf/Poel
Auskünfte unter Info-Tel. 038425/20572

02.09.1998 (Mi)
Naturbeobachtungen am Strancl und im Flachrrasscr (fiir Grr-rppen)
I [JStd, r,ornritta,us. Vorannreldunqen [ris 31.08.1991t tiher Inlb Tel. s.o.

03.09.199t1 (Do)
Wo die Poc'lel Wiesen leuchterr ucit und breit. I UStd. Sirlzuiesenpirsch zunr
Kennenlcrnen ciniger typischer Salz\\ i!'se npf'lanzcn uncl Tienrlten. 09.,10 Uhr ab
Vorwe lk ( B ushaltestelle ). Voranrreldung fih Gruppen bis 0 I .()9. I 99li tiber I ntb-Tel.
s. o.

04.09.199t1 (F-r)

Fossilien und Steine am Strand I'inden und kenrrenlernen. -1 tjStd.09.00 Uhr ab
Timmendorl'(Bushaltestelle Strand ). Voranmelclunsen tiir Gruppen bis 02.09. I998
tiber Infb-Tel. s.o.

0t1.09.1998 (Fr)
Kleine Radwanderun_u auf Poel. I 3.30 Uhr ab Kirchdorf ( Kurverrvaltung).

05.09.1998 (Sa)

Wo die Poelör Wiesen leuchten weit uncl breit. 3 UStcl. Salzu,iesenpirsch zunr
Kennenlernen einiger tvpischer Salzwiesenpflirnzen und Tierarten. 1,1.00 Uhr ab
Kirchdorf (Heirnatr.r.ruseunr) nit PKW. weiter in Mitflhr,senteinschaflen...Feucht-
wiesengeeignetes" Schuhwerk. wettergerechte Bekleidung.

06.09.1998 (So)

Geführte Wanderung, I -l km. 10. 1 5 Uhr ab Kirchdorf ( Heimatrnuseum ). Ende etwa
15.00 Uhr. Da auch über Wiesen, am Ufersaum. arr Feldrand. am KlifT und am
Strand gewandert wird. ist strapaziertähiges Schuhwerk und wettergerechte Beklei-
dung wichtig. Mittagspause mit ,,lntbil3 aus der.n Rucksack". Voranrneldung tür
Gruppen bis 05.09. I 998 über Info-Tel. s.o.

08.09.1998 (Di)
Kleine Radwanderung auf Poel. 10.00 Uhr ab Kirchdorf (Kurverwaltung)

10.09.1998 (Do)
Fossilien und Steine am Strand finden und kennenlemen,3 UStd,09.00 Uhr ab

Timrnendorf (Bushaltestelle am Strand). Voranmeldung für Gruppen bis 08.09. 1998

über Info-Tel. s.o.

I 1.09.1998 tFrt
Naturbeobaclrtungen am Strand und inr Flachwasser (für Gruppen),
2 UStd. r'ormittags. Voranmeldungen bis 09.09. 1998 über Info-Tel. s.o.

12.09.1998 (Sa)

Führung auf der Vo_celschutzinsel Langenu'erder. nachmittags. Teilnehmerzahl
begrenztl Voranmeldung ertbrderlich über Info-Tel. s.o.

13.09.1998 (So)

Kleine Raduanderung auf Poel, 10.00 Uhr ab Kirchdorl(Heimatmuseum)
15.09.1998 (Di)
Rad*anderuns auf Poel. 10.00 Uhr ab Tirnmendorl (Bushaltestelle Strand).

16.09.1998 {Mi}
Geflihrte Wanderuns. l3 km. 10. l5 Uhr ab Kirchdorf (Heinratmuseum) und
11.00 Uhr ab Wangem (Bushaltestelle), Ende etwa 15.00 Uhr in Tirnmendorf. Da
auch über Wiesen. am Ufersaum, anr Feldrand, ant KlitT und am Strand gewandert
riird. ist strapazierfähiges Schuhwerk und wettergerechte Bekleidung wichtig.
Mittagspause mit ,,lmbiß aus dem Rucksack". Voranmeldung für Gruppen bis
l-1.09. l99tt tiber Infb-Tel. s.o.

18.09.1998 (Fr)
\aturbeobachtunsen arn Strand und irn Flachwasser (f'ür Gruppen ). 2 LlStd. vormit-
Iass. \'oranrneldungen bis I 6.09. I 99ti über lnfb-Tel. s.o.

19.09.1998 (Sa)

Geführte Wanderung. I 3 knr. 10. l-5 Uhr ab Kilchdorf (Heinratntuseum). Ende etwa
1 5.0t) Uhr. Strapazierfiihiges Schuhrverk und wetterserechte Bekleidung ist wichtie.
\littagspause nrit ..[nibiß aus tlenr Rucksack". Voranmeldung fiil Gruppen bis
17.09. l99ti iibc'r Infb-Tel. s.o.

22.09.1998 (Di)
Raduanderung auf Poel. I0.00 Lhratr Kirchclorf iKurrelu'rltung)
23.09.1998 (\Ii)
Geführte \\'anderuns. l-j knr. 10.I5 Uhr ab Krrclldort (Heimatnruseum). Strapazier-
flihi_ces Schuhuerk und uettergelechte Bckleidung irt uichtig. Nlittagspause mit
..lrlbil3 aus denr Rucksack". Voranmeldun-g für Gruppen bi: I I .09. l99tt über Intb-
Tel. s.o.

24.09.1998 (Do)
Fossilien und Steine am Strand l'inden und kennenlemen. 3 UStd. 11.30 Uhr ab

Schu,arzer Busch (Bicr-earten-Kiosk anr Strand). Es geht Richtung Collwitz. Grup-
perranmeldung bis 2-l.09.l99U iiber Infb-Tel. s.o.

26.09.1998 (Sa)

Ftihrun-!: auf der Vogelschutzinsel Langenuerder. nachmittags. Teilnehmerzahl
be grenzt! Voranmeldun,r erfor-clerlich iiber Intb-Tel. s.o.

27.09.199t1 (So)

GcfiihrtcWanderun-e. IIknr. I0. I5UhrabKirchdorl (Heimatmuseunr).Strapazier'-
trihigt': SchLrhu erk uncl rr etter-cerechte Bekleidunt ist u ichtig. \littanspause mit
..lnrhili irus denr Ruckslck . Endc' etu a 15.(X) Ulrr. Gruppenannreldungen bis
16.(Xl. l99fi tiLrc'r Inlb-Tel. s.o.

29.09.1998 {Di)
Raduantleruns aul Poel. 10.00 Uhr ab Kirchdorf (Kurverwaltung).

-10.09.t998 (Mi)
Verrnstaltungen für ancenrelclete Gruppen. Fiir Grr-rppen sind weitere Tr'rntine
nröglich. Absprachen über-lnfb-Te'1.0382125/20572 mit Flau Brigitte Nagel. Finken-
weg 2.23999 KirchdorlTlnsel Por-l tüglich von 07.00 bis 09.00 Uhr. (Das gilr nicht
für Fühlungen auf Langenu'erder! )

Alle Veranstultrurgen v'erden unterstiitzt von der Kurrerwallung Insel Poel.

AB TEDEI,{

Schweriner Straße 23 " 239"14 Wismar

Tel€tun (0 38 4[) 76i3243
refefon@$uuuryo

ERD., F EU ER. U N D U RN EN -SEEB EST ÄN L' NG EN

üalnrünnuucEN rttr tN-(JND AUSLND ]

BESTATTUNGS/NSTITUT

ERLED IGU N G D ER F O RM ALITAT EN

B EST ATT U N GS.V O RS O RG E.REG ELU N G EN

+'3.6..7-E:91

38.:4.,*,.1.3..=6....;$243



September 1998 - Das !/beler ,Tnselblatt - Seite 1l

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Gottesdie nst;
Jeclen Sonntag um 10.00 Uhr in der Inselkir-
che.

Kirt herllihrungcn:
Jeden Sonntag nach dem Cottesdienst.
Offene Kirche ca. I1.00 bis 12.00 Uhr.

Orgelntusik:
Jeden Sonnta,s um 17.00 Uhr ca. 30 Minuten.
anschliefiend Kirchenführun_s rrö_slich.

Turntbe stc i ,gu tt.g :

Nach Vereinbarung.

Orgclliiltrutrg;
Nach Vereinbarung.

O.lJene Kirclte:
Siehe Aushangkästen.

C ltristertIcItrc urttl KonJirntartdettunterricht ;

Wiederbe,einn in der ersten Septemberwoche
zu den gewohnten Zeiten. Auch Kinder, die
bisher noch nicht die Christenlehre besucht
haben. sind herzlich willkomrren.

K i rclt gc ltl :

Barannalrrne im Plirrhaus.

Kontoeinzahlung aul das Konto cler Kirchge-
meinde Poel bei der Railteisenbank Wr:ntur.
Konto-Nr. 3324303. Bankleitzahl: 1306101i8.
Bitte nicht nur Nachnamen. sonclern aLrch tlen
Vornamen und Adresse angebenl!

F riedlutfsurtte rlru l tu n gsgc biilt r:
Kassierung uncl Nriheres im Oktoberinselblatt.

P u rtrtc rtrelJc tt :

Die Poeler Kirchgemeincle Lidt herzlich ein
zum Trel'l'en rtrit der Partnergerneincle
Starnberg anr 3 l. I 0./0 l. I L I 99lt inr Evangeli-
schcn Firrlilieni-ericnclorl' Boltenhagen.
Arrrnelclungen im Ptarrhaus.

Pu.ttttr (iliit'r

Poeler Familie sucht Haus oder
Grundstück in Kirchdorf/Poel.

llnt"r"r."nten melden sich unter
folgender Ghiffre-Nr. 001, Ge-
meinde lnsel Poel, Gemeinde-
Zentrum 13 in 23999 Kirchdorf.

In Lohnsteuer- und Kindergeldsachen
sowie beirn Eigenheimzulagengesetz
leisten wir im Rahmen einer Mitglied-
schaft ganzjährig Hilfe.

Lohnsteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.

Kieckelbergstrafle 8a. 23999 Kirchdorf/Poel,

_ _ _4, 03 842s l20L

Sport,S aktuell
Viel Fußball trotz Sommerpause
Der Poeler SV hat in seinern 7-5jährigen Jubilä-
umsjahr alle Hände voll zu tun. Trotz Sorrmer-
pause fanden auf heirrischem Boden der Raiflbi-
sen-Cup. ein Turnier..Sport statt Cewah" sowie
das jährliche Turnier unr den Inselpokal statt.
Mannschafien aus den velschiedensten Bundes-
lündern traf-en sich aufder Insel, um ihre sportli-
chen Krüfte zu messen.

Beim Turnier,,Sport statt Gewalt" wollten Poli-
zisten aus den neuen und alten Bundesländern
mit Urlaubern und Ju-eendlichen der Insel ins
Gespräch kommen. utn sontit die verbindende
Idee des Sportes zu demonstrieren. Als Bester
sins zu ar die IZD Bad Kleinen vom Platz. aber
Sie_qer waren alle beteiligten Mannschafien.
denn auf dem Platz triuntphierte der f'aire r,rnd

sportliche Charakter.

Den Raiffeisenpokal konnte der FC Anker Wis-
mar mit von der Insel nehmen. Erneut konnte cler
Pokal unter l0 Mannschaften ausgefbchten wer-
den. Dank des Sponsorin,e der Raiffeisenbank
wird dieser Pokal bereits zum 3. Mal ausgespielt
und erfieut sich einer grol3en Beliebtheit, was
marr an der re_cen Beteiligung erkennen kann.

Ein Höhepunkt in der unmittelbaren Vorberei-
tun-e auf die neue Saison war der Inselpokal. der
in der 17. Auflage durcheefiihrt wurde. Dorf
Mecklenburg holte sich diesen Pokal durch ei-
nen l:0 Sie-e tiber den FC Anker II. Der SV
Krusenhagen setzte sich -eegen den Schweriner
FC durch und belegte durch einen l:0 Sieg den
Platz 3. Unsere Mannschatien konnten sich nicht
einmal für die Endrunde qualifizieren.

Der FC Anker Wisr.narnutzte ein Vorbereitun-es-
spiel gegen den FC Hansa (Amateure). urn sich
aul unserer Insel unrnittelbar auf den Ver_eleich
gegen clen Hambur-9er SV vorzubereiten. Die
kapitale \iederlase von 0:4 ber.,ies ällerdin-gs
nicht den realen Leistungsstancl des Verbandsli-

_sisten.

Ptinktlich zur neuen Saison übergab der neue
Sponsor der Ill. Mannschafi unsel'es Vereins

neue Trikots in den leuchtenden gelben und
blauen Farben. Damit ist neben einer neuen
Werbetaf'el, die arn Stadion installiert ist,
EDEKA mit unseren Sportlern unterwe,qs. Die
Auswertung des Saisonauftaktes erfolgt in der
nächsten Ausgabe WiUi'ied Bever

Eitte v'aht'e Freutle u'ar es, tlen.t'Iirtken Dribhel-
kiinstett tles Poelers Armirt Groth :u:usclrtuett.
Wcrt yltrtrclert's, da/) er Torscluit:anköttig u'ur-
cle. Erv'as :u schnrun:eln gah es allerdings bei
der Aus:eiclttttttrg tlurch tlen Btirgerneister
Dicter Wultls. Er u'iirdigte diese Leistung ntit
eittem Wochertendoufetülnlt auf Poel. Arntin
Grotlt sah es aber nicltt so yerbissen und leitete
diese Aus:eichnulg an tlie Vertre ter einer Hant-
bu rge r P ol i :eiv,ut' he v'e iter.

Foto: Jiit'gen Puntlt

Atrclt rrrt.scrc il1. Muuttstlu(t lktt tlun einctr
Spottsot - dus Eirtkat('s-Ccrüer EDEKA.

f'oto:W. Beyar

Poli:eitlireknr W'ulter Stlnrlt (-1.y.1'.1 erölJitetc die Sportrerunstultung ,,Sport stutt Gcvtrlt". Die
OrgattisutinttdicscrgclungetrcttVerunstulturtglttgintlettHiitrclertdesLeitersrlet Poelct Poli:cistution,
Bernd H iirtel ( r'.). Gcspotrsert v'urtle tliescs sportliche Ereigtris yotr H utts-.1iit'gen Pagels (2 .t.t'.) turclcler
Spurkusse Mecklettlturg-Nordv'e.st, rertrelctt tlurch tlie Dunrcrt Karitt Buttlou'(2.y.1.) ttnd Mctnuelu
Puul (1.).Zugegertv'aruut'lttlcrBürgernteistcrderltr.sel Poel,DieterWahls(3.r'.1.). Foto;.1 .Punrp
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Kennung P 15. Um 1960 verkaufte Jöder das

Boot dann an den Warnemünder Erwin Peters,

der es heute noch zu Freizeitzwecken nutzt und
unter dem Namen ,,Annegret" in Fahrt hält.
Peters war es auch. der dieses schöne Boot mit
viel Liebe und Fleiß der Nachwelt in gutem

Zustand erhielt.
Das Boot ist 8.65 Meter lang und hatte einst
einen Glühkopfmotorvon 6 PS. Ganze 3000RM
zahlte Schwartz kulz vor der Währungsreform
für die Anfertigung dieses Bootes. Zuvor hatten
die Poeler zum Teil bei der Hansa-Werft Schrö-
der & Schackow in Wismar arbeiten lassen.

Voller Anerkennung sprachen sich die Werftleu-
te damals über die gute handwerkliche Arbeit
Schabbelts aus und nannten ihn allgernein,.Inge-
nieur". Erst mit dem Bau der Poeler Werft im
Herbst 1949 entstanden neue Fischereifahrzeu-
ge tKutter') und Schabbelt: Ara aul'seinertt Hof
lief ab.

Riesenfreude bei Jöder
Zeesboot lief Kirchdorfer Hafen an - von Jürgen Pump -

Nach genau 50 Jahren kam das erste auf Poel
gebaute Zeesboot än den Ort seiner Entstehung
zurück.
Ein triftiger Grund für den Poeler Fischer Hans-
Joachim Schwartz (Jöder), um seinem ehemali-
gen Boot im Kirchdorfer Hafen einen Besuch
abzustatten. Und es soll nicht verhehlt werden,
daß Jöder bei diesem Wiedersehen feuchte Au-
gen bekam. Dazu hatte er auch allen Grund, denn
der neue Eigner dieses Schiffes hätschelte und
tätschelte dieses Zeesboot und präsentierte es

nun aufPoel als Schmuckstück.
In den Monaten Aprilfl\4ai des Jahres 1948 hatte
sich der Poeler ,,Allerweltskünstler" Rudolf
Schabbelt ans Werk gemacht, das erste Zees-
Boot in Klinkerbauweise auf seinem Grundstück
in der Poststraße für den Kirchdorfer Fischer
Herrnann Schwartz zu bauen, das dann später in
den Besitz seines Sohnes Hans-Joachim
Schwartz (Jöder) gelangte. Es trug darnals die

Die ..Annegret" noch :u
DDR-Zeiten :u Pfingsten
1990 vor der Insel Fehmarn.
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,,Dorup ntöten v,i e[nen drinken", sagte Jöder Schu'art: heu'egt (r.) und stieJJ mit Eru'in
Peters (1.) auf das Wiedersehen mit einent Gläschen an. Foto: Jlirgett Puntp

An alle Rätselfreunde
Auf Grund der Fülle an aktuellen Themen
entfällt leider in dieser Ausgabe das Kreuz-
worträtsel. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Der Führer der
Bücherwurm-Armee
feuert seine Truppen
im Regal an:

,,Los Jungs, noch
zwei Bände Schiller
und dann kommen
schon die Pornos!"

Ein Bankräuber schiebt
dem Bankangestellten

einen Zettel zu: ,,Sofort
das ganze Geld in meine

Tasche ! "
Schreibt der Angestellte

auf die Rückseite: ..Bringen
Sie Ihre Krawatte in

Ordnungl Sie werden
gefilmt!"

Die meisten
Polterabende
finden nicht
vor der
Hochzeit.
sondem
während der
Ehe statt.

7. ..Danke.
.' danke".

rnulmelte der
Politiker und
verbeugte sich
vor dem
klatschenden
Regen.
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